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legende Schlußfolgerungen für ein künft ig verantwortungs

bewußtes Verhalten gezogen hat,  daß aber jegl iche Fortsetzung 

der strafbaren Handlungen oder anderer strafbarer Handlungen 

durchaus straf recht l ich sankt ioniert  werden kann (müßte o. a.)  

Dabei muß in der Untersuchungsarbeit  für den Eintr i t t  eines 

solchen Fal les klar sein, daß dann die der früheren Ver- 

dachtshinweisprüfung zugrunde l iegenden strafbaren Handlungen 

nicht mehr strafrecht l ieh sankt ioniert  werden können, aber 

im Sinne des § 61 (2) StGB als gesel lschaft l iches Verhalten 

des Täters vor einer neuen Tat bei einer evt l .  Strafzumessung 

Beachtung f inden können.

Bei den im Rahmen der empir ischen Untersuchungen geführten 

Konsultat ionen wurde mehrfach das Problem der paral lelen 

Durchführung von Verdachtshinweisprüfungen und Ermit t lungs

verfahren gegen Bekannt in der gleichen Sache und zur glei

chen Person angesprochen. Insbesondere traten Fragen auf,  ob 

berei ts während der noch laufenden Verdächt igenbefragung ein 

Ermit t lungsverfahren eingelei tet  und die hieraus mögl ichen 

Ermit t lungshandlungen, insbesondere strafprozessuale Zwangs

maßnahmen durchgeführt  werden können. Die Autoren vertreten 

dazu die Auffassung, daß die Best immungen der StrafProzeßord

nung die Beendigung der Verdachtshinweisprüfung vor Einlei tung 

des oben genannten Ermit t lungsverfahrens erfordern (vgl.  § 95 

(1) Satz 2 StPO).


